
Teil 1 Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach 
§ 18 Abs. 1 des Energiewirtschafts-gesetzes jedermann in Niederdruck an ihr Gasver-
sorgungsnetz der allgemeinen Versorgung anzuschließen und den Anschluss zur Entnah-
me von Gas zur Verfügung zu stellen haben. Diese sindBestandteil der Rechtsverhältnisse 
über den Netzanschluss an das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung (Netz-
anschluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht ausdrücklich allein auf eines 
dieser Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 
abgeschlossenen Netzanschluss-verhältnisse und ist auch auf alle Anschlussnutzungsver-
hältnisse anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind.
(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das Niederdruck-
netz angeschlossen wird, oder im Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte ei-
nes Grundstücks oder Gebäudes, das an das Niederdrucknetz angeschlossen ist.
(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungs-
verhältnisses einen Anschluss an das Niederdrucknetz zur Entnahme von Gas nutzt.
(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Gasversorgungsnet-
zes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes. 

§ 2 Netzanschlussverhältnis
(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Gasanlage über den Netzan-
schluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer und 
dem Netzbetreiber.
(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem Anschlussneh-
mer, der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netz-
anschlusses ist der Netzanschlussvertrag in Textform abzuschließen.
(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, ha-
ben die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung und Ände-
rung des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und ihn da-
mit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.
(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzanschlussver-
hältnis mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Eigen-
tümer und dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer der Anschluss-nehmer ge-
wesen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhältnis mit dem bisherigen 
Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentümer der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich 
bis dahin begründeter Zahlungsansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige An-
schlussnehmer berechtigt und verpflichtet. Der Eigentumsübergang und die Person des 
neuen Anschlussnehmers hat der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unver-
züglich in Textform anzuzeigen. Der bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen An-
schlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu übermitteln.
(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder die An-
zeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Ab-
satz 2 oder in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen ein-
schließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Ent-
nahme von Gas. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des Anschlussnut-
zers mit Gas noch den Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem je-
weiligen Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.
(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den Netzan-
schluss Gas aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn

1.  der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen Ver-
trag über den Bezug von Gas abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen einer 
Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und

2.  dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach § 
20 des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetrei-
ber verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber unverzüglich in 
Textform zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 
des Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-
schaftsgesetzes hinzuweisen.
(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung 
des Netzanschlusses zur Entnahme von Gas unverzüglich in Textform mitzuteilen. Der 
Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in Textform zu bestäti-
gen. In der Bestätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergän-
zenden Bedingungen und auf die Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers
(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbe-treibers in Textform nach § 
2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Aufstellung aller 
für den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendi-
gen Angaben enthalten, insbesondere

1.  Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Register-
nummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zäh-
lers,

3.  Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und Adres-
se) und

4.  gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vor-
zuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -
nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.
(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzan-
schlussverhältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen den 
übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich in Textform zur Verfügung 
zu stellen. Er hat die Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentli-
chen. Sofern ein Neukunde dies verlangt, sind ihm die Allgemeinen Bedingungen in Pa-
pierform auszuhändigen.
(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen An-
schlussbedingungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen des Netzbe-
treibers werden jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im 
Falle der Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher Mitteilung an die Re-
gulierungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am Tage 
der öffentlichen Bekanntgabe auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.
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§ 5 Netzanschluss
Der Netzanschluss verbindet das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung mit 
der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet von der Versorgungsleitung bis zu den 
Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus der Netzanschluss-
leitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäu-
des, Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckregelgerät. 
Auf ein Druckregelgerät sind die Bestimmungen über den Netzanschluss auch dann an-
zuwenden, wenn es hinter dem Ende des Netzanschlusses innerhalb des Bereichs der 
Kundenanlage eingebaut ist.

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses
(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung des Netz-
anschlusses soll vom Anschlussnehmer in Textform in Auftrag gegeben werden; auf Ver-
langen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu ver-
wenden. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den voraussichtlichen Zeitbedarf 
für die Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen.
(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschlussneh-
mers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den 
anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer 
kostengünstigen Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei besonders zu berücksichtigen.
(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weiterer An-
schlussleitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nummer 64 des 
Telekommuni-kationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschie-
denen Gewerke zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder Änderungen des Netzan-
schlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer durch. Wünsche des Anschluss-
nehmers bei der Auswahl des durchführenden Nachunternehmers sind vom Netzbetrei-
ber angemessen zu berücksichtigen. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Her-
stellung des Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rah-
men des technisch Möglichen und nach den Vorgaben des Netzbetreibers durchzufüh-

kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. 
In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Arbeiten an der Anlage dürfen, außer durch
den Netzbetreiber, nur durch Installationsunternehmen durchgeführt werden, die in ei-
nem Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen sind, der im Geltungsbe-
reich dieser Verordnung tätig ist. § 13a Absatz 8 bleibt unberührt. Es dürfen nur Materia-
lien und Gasgeräte verwendet werden, die unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 4 
wird vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern die 
CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die Materia-
lien oder Gasgeräte das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen. Materialien und Gas-
geräte, die

1. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei rechtmä-
ßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind oder

2. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind

und die den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes 6 nicht ent-
sprechen, werden einschließlich der von den vorgenannten Staaten durchgeführten Prü-
fungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte 
Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen.
(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können vom Netzbetrei-
ber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Anga-
ben des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

§ 13a Installateurverzeichnis
(1) Der Netzbetreiber darf eine Eintragung in sein Installateur-verzeichnis nur von dem 
Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation des Installationsunternehmens 
für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten nach § 13 Absatz 2 Satz 1 abhängig ma-
chen. Der Netzbetreiber, in dessen Installateurverzeichnis die Eintragung erfolgen soll, ist 
berechtigt, vor der Eintragung das Vorliegen der ausreichenden fachlichen Qualifikation 
zu prüfen. Begründen besondere Umstände Zweifel am Bestehen einer ausreichenden 
fachlichen Qualifikation ist der Netzbetreiber jederzeit berechtigt, das Vorliegen einer 
ausreichenden fachlichen Qualifikation erneut zu prüfen.
(2) Nachdem der Netzbetreiber ein Installationsunternehmen in sein Installateurverzeich-
nis eingetragen hat, hat der Netzbetreiber dem betreffenden Installationsunternehmen 
zur Dokumentation der Eintragung einen Installateurausweis auszustellen. Führt ein In-
stallationsunternehmen Arbeiten in einem Netzgebiet durch, bei dessen Netzbetreiber es 
nicht in das Installationsverzeichnis eingetragen ist, so genügt es, dass das Installations-
unternehmens dem betroffenen Netzbetreiber einen durch einen anderen Netzbetreiber 
ausgestellten Installateurausweis als Nachweis der ausreichenden fachlichen Qualifikati-
on rechtzeitig vorlegt. Eine weitere Überprüfung des Vorliegens der ausreichenden fach-
lichen Qualifikation darf der betroffene Netzbetreiber nur vornehmen, falls aufgrund be-
sonderer Umstände begründete Zweifel am Bestehen der ausreichenden fachlichen Qua-
lifikation vorliegen.
(3) Der Netzbetreiber kann im Rahmen der Eintragung in das Installateurverzeichnis ei-
nen Nachweis darüber verlangen, dass die ausreichende fachliche Qualifikation bei 
dem Inhaber des Installationsunternehmens oder einer fest angestellten, verantwortli-
chen und weisungsberechtigten Fachkraft vorliegt. Im Rahmen der Prüfung der fachli-
chen Qualifikation kann der Netzbetreiber nur die Glaubhaftmachung der Fertigkeiten, 
praktischen und theoretischen Fachkenntnisse sowie Erfahrungen verlangen, die für eine 
fachgerechte, den anerkannten Regeln der Technik und den Sicherheitserfordernissen 
entsprechende Ausführung der jeweiligen Arbeiten notwendig sind.
(4) Darüber hinaus kann der Netzbetreiber jederzeit von dem Installationsunternehmen 
verlangen, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Der Netzbe-
treiber kann im Einzelfall bei begründeten Zweifeln am Vorhandensein der technischen 
Ausstattung zur einwandfreien Ausführung
oder Prüfung aller Installationsarbeiten nach den Regeln fachhandwerklichen Könnens je-
derzeit von Installationsunternehmen verlangen, glaubhaft zu machen, über eine ord-
nungsgemäß eingerichtete Werkstatt oder einen Werkstattwagen, ausreichende Werk- 
und Hilfswerkzeuge sowie Mess- und Prüfgeräte zu verfügen, mit denen alle Installtions-
arbeiten einwandfrei und nach den Regeln fachhandwerklichen Könnens ausgeführt und 
geprüft werden können. Der Netzbetreiber kann im Einzelfall jederzeit von Installations-
unternehmen verlangen eine gültige Bescheinigung über die Gewerbeanzeige nach § 
14 der Gewerbeordnung vorzulegen, soweit die Gewerbeanzeige gewerberechtlich er-
forderlich ist.
(5) Ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen ist von dem 
Netzbetreiber, der dieses Installateurverzeichnis führt, zu verpflichten, sich insbesondere 
über alle Fragen der Ausführung von Installationsarbeiten über Neuerungen auf dem 
Gebiet der Installationstechnik sowie über weitere Neuerungen, die für eine fachgerech-
te Ausführung der jeweiligen Arbeiten erforderlich sind laufend zu informieren, zum Bei-
spiel durch eine Teilnahme an Fortbildungskursen des Gasfaches zur Einführung neuer 
Bestimmungen oder zur Unterrichtung über geltende Bestimmungen. Erhält der Netzbe-
treiber Kenntnis von erheblichen oder anhaltenden Verstößen gegen die Verpflichtungen 
nach Satz 1 ist der Netzbetreiber berechtigt, die Eintragung des betreffenden Installa-
tionsunternehmens in seinem Installateurverzeichnis zu löschen.
(6) Bei einem Installationsunternehmen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, aus einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder aus der Schweiz wird im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen für die 
Aufnahme in ein Installateurverzeichnis widerleglich vermutet, dass die Voraussetzungen 
nach Absatz 3 Satz 2 vorliegen, wenn der Inhaber des Installationsunternehmens oder ei-
ne fest angestellte, verantwortliche und weisungsberechtigte Fachkraft in ihrem Her-
kunftsstaat eine berufliche Qualifikation erworben hat, die sich nicht wesentlich von den 
als ausreichend angesehenen fachlichen Qualifikationen im Sinne von Absatz 1 Satz 2 
unterscheidet. § 3 Absatz 2 bis 5 sowie die §§ 4 bis 7 der EU/EWRHandwerk-
Verordnung vom 18. März 2016 (BGBl. I S. 509), die durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 26. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4740) geändert worden ist, sind entsprechend anzu-
wenden.
(7) Eine Betriebshaftpflichtversicherung, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder in der Schweiz abgeschlossen wurde, ist als ausreichend im Sinne von Absatz 4 
Satz 1 anzuerkennen, wenn sie Versicherungsschutz für den Fall eines schädigenden Er-
eignisses bei Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland bietet.
(8) Einem Installationsunternehmen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
aus einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
aus der Schweiz, das in der Bundesrepublik Deutschland keine gewerbliche Niederlas-
sung unterhält, ist die vorübergehende und gelegentliche Erbringung von Installationsar-
beiten nach § 13 Absatz 1 in der Bundesrepublik Deutschland ohne Eintragung in ein
Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers gestattet, wenn es in seinem Herkunftsstaat 
zur Ausübung vergleichbarer Tätigkeiten rechtmäßig niedergelassen ist. Der Netzbetrei-
ber ist berechtigt, von einem solchen Installationsunternehmen, das erstmals Installa-
tionsarbeiten nach § 13 Absatz 2 Satz 1 in der Bundesrepublik Deutschland erbringt und 
nicht in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen ist, vor der Leistungs-
erbringung einen Nachweis darüber zu verlangen, dass die ausreichende fachliche Qua-
lifikation nach den Absätzen 1 und 3 sowie eine ausreichende Betriebshaftpflichtversi-
cherung nach Absatz 4 Satz 1 und Absatz 7 vorliegen. Die §§ 5, 9 und 10 der EU/EWR-
Handwerk-Verordnung sind entsprechend anzuwenden."
§ 14 Inbetriebsetzung der Gasanlage
(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzanschluss 
an das Verteilernetz anzuschließen und in Betrieb zu nehmen, indem er nach erfolgtem 
Einbau der Messeinrichtung und gegebenenfalls des Druckregelgerätes durch Öffnung 
der Absperreinrichtungen die Gaszufuhr freigibt. Die Anlage hinter diesen Einrichtungen 
hat das Installationsunternehmen in Betrieb zu setzen.
(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netzbetreiber von dem Unternehmen, das 
nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf 
Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu ver-
wenden.
(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstat-
tung verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzu-
stellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15 Überprüfung der Gasanlage
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwirkungen 
auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach ihrer Inbetrieb-
setzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel auf-
merksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störun-
gen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern 
oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu 

ren oder durchführen zu lassen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzun-
gen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für die Hauptabsperrein-
richtung ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik geeigneter Platz zur Verfügung 
zu stellen.

§ 7 Art des Netzanschlusses
(1) Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergeben-
den Schwankungsbreite sowie der für die Versorgung des Kunden maßgebende Ruhe-
druck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers zu 
den Allgemeinen Netzanschlussbedingungen.
(2) Der Netzbetreiber kann den Brennwert und Druck sowie die Gasart ändern, falls dies 
in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwen-
dig ist. Der Kunde ist davon unverzüglich zu unterrichten. Bei der Umstellung der Gasart 
sind die Belange des Kunden, soweit möglich, angemessen zu
berücksichtigen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses
(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzu-
stellen, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung über-
lassen werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung ver-
pflichtet. Netzanschlüsse werden ausschließlich von dem Netzbetreiber unterhalten, er-
neuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzan-
schluss vornehmen oder vornehmen lassen.
(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere undichte Absperreinrichtun-
gen oder Druckregelgeräte sowie das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unver-
züglich mitzuteilen.
(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und 
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber bestimmt.

§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirt-
schaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für

1.  die Herstellung des Netzanschlusses,
2.  die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung 

der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussneh-
mer veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalier-
ten Kostenberechnung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers angemessen zu be-
rücksichtigen. Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer 
die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen 
kann; wesentliche Berechnungsbestandteile sind auszuweisen.
(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des Netzan-
schlusses Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer 
mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, angemessene Ab-
schlagszahlungen zu verlangen.
(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere 
Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Ver-
teilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussneh-
mer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Druckregelgeräte, besondere Einrichtungen
(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks ein besonderes Druckregelgerät oder ei-
ne besondere Einrichtung angebracht werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, 
dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer 
des Netzanschlussverhältnisses des Grundstücks zur Verfügung stellt. Der Netzbetreiber 
darf die Einrichtungen auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den Anschluss-
nehmer zumutbar ist. 
(2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das Grundstück beendet, so hat der Anschluss-
nehmer die Einrichtung noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm 
dies nicht zugemutet werden kann.
(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere geeig-
nete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zuge-
mutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt 
nicht, soweit die Anlage ausschließlich der Anschlussnutzung des
Grundstücks dient.

§ 11 Baukostenzuschüsse
(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukosten-
zuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kos-
ten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen verlangen, soweit 
sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in 
dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 vom Hundert die-
ser Kosten betragen.
(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenan-
teil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhalten-
de Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungs-
bereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehal-
ten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist
Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnitt-
lich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.
(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren Baukos-
tenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung er-
heblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. 
Der Baukostenzuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen.
(4) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind getrennt 
zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.
(5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 Grundstücksbenutzung
(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen 
Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, insbesondere Ver-
teilungsanlagen, über ihre im Gebiet des Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Ver-
sorgung liegenden Grundstücke sowie erforderlicheSchutzmaßnahmen unentgeltlich zu-
zulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke,

1.  die an das Gasversorgungsnetz angeschlossen sind,
2.  die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das Netz 

angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder
3.  für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere ist die Inan-
spruchnahme des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen Grundstücks an das 
Gasversorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss über das eigene 
Grundstück des anderen Anschlussnehmers möglich und dem Netzbetreiber zumutbar 
ist.
(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn 
sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung 
hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich 
dem Anschluss des Grundstücks dienen.
(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grund-
stücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, 
dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen so-
wie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswe-
gen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 13 Gasanlage
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der 
Gasanlage hinter der Hauptabsperreinrichtung (Anlage), mit Ausnahme des Druckregel-
gerätes und der Messeinrichtungen, die nicht in seinem Eigentum stehen, ist der An-
schlussnehmer verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht im Ei-
gentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder 
teilweise einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er ver-
antwortlich. 
(2) Die Anlage darf nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzu-
wendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den aner-
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verpflichtet.
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Män-
gelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 Anschlussnutzung

§ 16 Nutzung des Anschlusses
(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschluss-nutzungsverhältnisses verpflichtet, 
dem Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgesehenen Umfang die Nut-
zung des Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange 
der Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseiti-
gung ihm im Sinne des § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
(2) Der Netzbetreiber hat Brennwert und Druck möglichst gleichbleibend zu halten. All-
gemein übliche Gasgeräte müssen einwandfrei betrieben werden können. Stellt der An-
schlussnutzer Anforderungen an die Gasqualität, die über die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Bereichs Vorkeh-
rungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu treffen.
(3) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 
und 2, § 13a, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung
(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammen-
bruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßig-
keit unverzüglich zu beheben. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom An-
schlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch einen Messstellenbe-
treiber nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht 
zu vertreten.
(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung 
der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Be-
nachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung

1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies 
nicht zu vertreten hat oder

2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.
In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf 
Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenom-
men worden ist.

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung
(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Aschluss-
nutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unter-
nehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1.  hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt,

2.  hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit aus-
geschlossen.
(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung 
des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. 
Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insge-
samt begrenzt auf

1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern;

2.   10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern;

3.  20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern;

4.  30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlos-
senen Anschlussnutzern;

5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossene 
Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in Mittel- und Hoch-
druck einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 
begrenzt ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, 
die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbe-
treiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis ins-
gesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 
2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des 
§ 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Mil-
lionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Scha-
densersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen 
werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend ma-
chen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. 
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 
des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu ge-
ben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden kön-
nen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetrei-
bers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbe-
treibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen An-
schlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom 
Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge 
begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.
(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzan-
sprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fal-
lenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kür-
zung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die 
Schadensersatzquote nicht höher sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetrei-
bers.
(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verursacht worden sind.
(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber 
oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4 Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1 Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§ 19 Betrieb von Gasanlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeugung
(1) Anlage und Gasgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.
(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Gas-
geräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Lei-
stung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nähere Einzelheiten über den 
Inhalt der Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.
(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer dem 
Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine schädlichen 
Rückwirkungen in das Gasversorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss von Eigenanla-
gen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann den Anschluss von der Einhal-
tung der von ihm nach § 20 festzulegenden Maßnahmen zum Schutz vor Rückwirkungen 
abhängig machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen
Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen weitere 
technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den 
Betrieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 
der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erforder-
nisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein 

§ 29 Übergangsregelung
(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Bekanntga-
be und Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 
Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Text-
form zu verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber allen Anschluss-
nehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt 
die Anpassung mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag. Von der An-
passung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.
(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 
2006. Läuft jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die asversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 676), 
zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 
3214), bestimmte Frist früher als die gemäß Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.
(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die vor 
dem 8. November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November 2006 
begonnen worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage mög-
lich, so kann der Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 und 2 einen Baukostenzu-
schuss nach Maßgabe der für die Verteileranlage bisher verwendeten Berechnungs-
maßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 berechnete Baukostenzuschuss ist auf den Wert 
nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen

anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsge-
räte kann von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig gemacht wer-
den. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde.

§ 21 Zutrittsrecht
Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benach-richtigung dem mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers 
oder des Messdienstleisters den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestat-
ten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, 
zum Austausch der Messeinrichtung, auch anlässlich eines Wechsels des Messstellenbe-
treibers, zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die 
jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen 
Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung 
mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatzter-
min ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 
nicht erforderlich.

§ 22 Messeinrichtungen
(1) Für Messeinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den anerkannten 
Regeln der Technik unter Verwendung der vom Netzbetreiber vorgesehenen DIN-Typen 
vorzusehen.
(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Aufstellungsort der Messeinrichtungen und die Zäh-
lerplätze. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit einer Fernauslesung der 
Messdaten zu berücksichtigen. Soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumut-
bar ist, sind in Gebäuden, die neu an das Energieversorgungsnetz angeschlossen oder 
einer größeren Renovierung im Sinne der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden (ABl. EU Nr. L 1 S. 65) unterzogen werden, die baulichen Voraussetzun-
gen für den Einbau von Messeinrichtungen zu schaffen, die dem jeweiligen Anschluss-
nutzer den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspie-
geln. Er hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wah-
ren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers einer Verlegung der Mess-
einrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Mes-
sung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Messeinrich-
tungen nach Satz 4 zu tragen.
(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und 
Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen 
von Messeinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.

Abschnitt 2 Fälligkeit, Folgen von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechtsverhältnisse

§ 23 Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Feh-
lers besteht. § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einzie-
hen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle auch pau-
schal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-grundlage nachzuweisen. 
(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet wer-
den.

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne 
vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser 
Verordnung zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheb-
lichem Wert abzuwenden,

2.  die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern oder

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder stö-
rende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausge-
schlossen sind. 

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage 
mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die 
Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn 
die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung ste-
hen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.
(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers 
die Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegen-
über hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzun-
gen für die Unterbrechung der Anschlussnutzung gegenüber dem Netzbetreiber glaub-
haft versichert und den Netzbetreiber von sämtlichen Schadensersatzansprüchen frei-
stellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung ergeben können; dabei ist auch 
glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine Einwendungen oder Einreden 
zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen 
lassen.
(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses 
und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukündigen. 
Dies gilt nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechenden Ankündigung verpflichtet ist.
(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnut-
zung unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind 
und der Anschluss-nehmer oder –nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder 
der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlus-
ses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollzieh-
bar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten-
den Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses
(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende ei-
nes Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur 
möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.
(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus 
dem Netzanschlussverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür 
nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffent-
lich bekannt zu machen und den Anschlussnehmern mitzuteilen.
(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses
(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die Anschlussnut-
zung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.
(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das 
Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages. 

§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung
Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhält-
nis fristlos zu kündigen oder die Anschluss-nutzung fristlos zu beenden, wenn die Vor-
aussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wie-
derholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der Netzbe-
treiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wur-
de; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 5 Schlussbestimmungen

§ 28 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

Fortsetzung der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)



Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Riesa GmbH zur Niederdruckanschlussverordnung
gültig ab 01.06.2018

I. Netzanschluss (§§ 5 - 9 NDAV)
1. Die Herstellung und Veränderungen des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der 
Leistung am Netzanschluss sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der von 
den Stadtwerken Riesa GmbH (im Folgenden SWR genannt) zur Verfügung gestellten 
Vordrucke zu beantragen.
2. Die SWR können verlangen, dass jedes Grundstück, das eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zuge-
teilt ist, über einen eigenen Netzanschluss an das Gasversorgungsnetz angeschlossen 
wird. Die berechtigten Interessen des Anschlussnehmers und der SWR sind angemes-
sen zu berücksichtigen.
3. Der Anschlussnehmer erstattet den SWR die Kosten für die Herstellung des Netzan-
schlusses nach tatsächlich erforderlichem Aufwand.
4. Der Anschlussnehmer erstattet den SWR die Kosten für Veränderungen des Netzan-
schlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage notwendig 
oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsäch-
lich erforderlichem Aufwand.
5. Zum Schutz der Leitungen vor Beschädigungen hat der Anschlussnehmer Schutz-
streifen zu beachten. Die Überbauung des Schutzstreifens von Leitungstrassen mit Ge-
bäuden, baulichen Anlagen oder das Lagern von schwer zu transportierendem Mate-
rial ist grundsätzlich nicht erlaubt. Weiterhin ist die Anpflanzung von Gehölzen (Bäu-
me, Buschwerk) bzw. ihre Ansiedlung durch Flächeneigenentwicklung nur so vorzu-
nehmen bzw. nur soweit zu dulden, dass die Schutzstreifen dauerhaft frei bleiben von 
deren Wurzelwerk. Das Gelände im Bereich der Schutzstreifen darf weder erhöht 
noch abgetragen werden. Aufgrabungen im Bereich der Schutzstreifen sind nur mit 
Genehmigung und unter Beachtung der Auflagen der SWR zulässig.
6. Die SWR sind berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzan-
schlussverhältnis beendet wird.
7. Der Brennwert des Erdgases beträgt durchschnittlich 11,2 kWh/m³ mit einer
Schwankungsbreite von  +/- 2 % (Erdgasqualität H-Gas). Der Ruhedruck des Gases 
beträgt ca. 22 mbar (Ü).

II. Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV)
1. Für den Anschluss an das Gasversorgungsnetz ist vom Anschlussnehmer ein Bau-
kostenzuschuss zu zahlen. Der Baukostenzuschuss beträgt 50 % der ansetzbaren Kos-
ten. Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der durchschnittlich für ver-
gleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. Die Berechnung des Bau-
kostenzuschusses richtet sich nach den im Preisblatt veröffentlichten Pauschalsätzen.
2. Der Anschlussnehmer zahlt den SWR einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er 
seine Leistungsanforderung erheblich (mehr als 5 %) über das der ursprünglichen Be-
rechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der weitere Baukostenzuschuss wird 
nach Ziffer 1. berechnet.
3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für Fälle wirtschaftlicher Unzumut-
barkeit gemäß § 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Für diese Fälle ist eine Einzel-
kalkulation zulässig.

III. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen (§§ 9 Abs. 2 und 11 Abs. 5 NDAV)
1. Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nach I. Ziffern 3. und 4. und / 
oder II. nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, erheben die SWR angemessene Vor-
auszahlungen. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn der-
selbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 12 Monate seinen Verbindlichkeiten ge-
genüber den SWR vollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachge-
kommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Voraus-
zahlung für den BKZ verlangen.
2. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, erheben 
die SWR auf die Netzanschlusskosten und die Baukostenzuschüsse angemessene Ab-
schlagszahlungen.

IV. Inbetriebsetzung der Gasanlage (§ 14 NDAV)
1. Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an 
der Gasanlage ausgeführt hat, unter Verwendung der von den SWR zur Verfügung ge-
stellten Vordrucke zu beantragen.
2. Der Anschlussnehmer erstattet den SWR die Inbetriebsetzungskosten nach den im-
Preisblatt veröffentlichten Pauschalsätzen.

3. Die Inbetriebsetzung der Gasanlage kann von der Bezahlung des Baukostenzu-
schusses und der Netzanschlusskosten abhängig gemacht werden. 

V. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NDAV)
Die technischen Anforderungen der SWR an den Netzanschluss und andere Anlagen-
teile sowie an den Betrieb der Gasanlage einschließlich Eigenanlagen sind in den 
Technischen Anschlussbedingungen (DVGW-Regelwerk) als Anlage 1 zu den Ergän-
zenden Bedingungen festgelegt.

VI. Zahlung, Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses 
und der Anschlussnutzung (§§ 23, 24 NDAV)
1. Die SWR erstellen eine Rechnung. Diese ist zwei Wochen nach Zugang ohne Abzug 
zu begleichen, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist.
2. Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unterbrechung des Anschlusses 
und der Anschlussnutzung sowie der Wiederherstellung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung sind vom Anschlussnehmer / Anschlussnutzer nach den im Preisblatt 
der SWR veröffentlichten Pauschalsätzen zu ersetzen.
3. Bei verspätetem Zahlungseingang können vom Fälligkeitstag an Verzugszinsen in 
Höhe von 5 % bei nichtgewerblichen Kunden und 8 % bei gewerblichen Kunden über 
dem jeweils gültigen Basiszinssatz gemäß §§ 247, 288 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches berechnet werden. Bei nicht ausreichender Leistung durch den Anschlussnehmer 
können die SWR bestimmen, welche von mehreren offenen und fälligen Forderungen 
zunächst getilgt wird. Für den Fall, dass der Anschlussnehmer neben der Hauptforde-
rung auch Kosten und Zinsen zu zahlen hat, kann die SWR die Leistung des An-
schlussnehmers in der Tilgungsreihenfolge Zinsen, Kosten, Hauptforderung verwen-
den.
4. Einwände gegen die Richtigkeit einer Rechnung berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

• soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen und
• wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei 

Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung geltend gemacht wird.
Erfüllungsort für Verbindlichkeiten gegenüber den SWR ist Riesa.

VII. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Die erhobenen Daten werden unter Beachtung der gültigen datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen automatisiert verarbeitet und gespeichert. Angaben zur Be- und Verar-
beitung personenbezogener Daten gemäß Transparenzangebot Art. 12 ff DSGVO fin-
den Sie auch unserer Homepage unter www.stw-riesa.de/transparenzinformationen. 
Gern senden wir Ihnen die Information auch auf Anforderung zu. 

VIII. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 
BGB)
Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind ver-
pflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), 
insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unterneh-
mens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Be-
lieferung mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 
111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu 
beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Riesa GmbH, 
Alter Pfarrweg 1, 01587 Riesa, Telefon 03525 70830, Fax 03525 708555, E-Mail: 
stadtwerke@stw-riesa.de, www.stw-riesa.de. Ein Verbraucher ist berechtigt, die 
Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbei-
tungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 
Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren 
bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (zum 
Beispiel nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt. Die Kontaktdaten der 
Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 
10117 Berlin, Telefon: 030 27572400, Fax: 030 275724069, E-Mail: in-
fo@schlichtungsstelle-energie.de, www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbrau

cherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 
8001, 53105 Bonn, Telefon: 030 22480500 oder 0180 5101000, Telefax: 030 
22480323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de, www.bundesnetzagen-
tur.de.

IX. Inkrafttreten
Die Ergänzenden Bedingungen treten am 01.06.2018 in Kraft. Die Ergänzenden Be-
dingungen vom 01.02.2017 treten damit außer Kraft.

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Riesa 
GmbH zur Niederdruckanschlussverordnung gültig ab 01.01.2017

1. Netzanschlusskosten (Ziffer I. 3. der Ergänzenden Bedingungen)
Netzanschlusskosten werden nach tatsächlich erforderlichem Aufwand berechnet. 

2. Baukostenzuschuss (Ziffer II. der Ergänzenden Bedingungen)
Der Baukostenzuschuss für Netzanschlüsse beträgt 9,30 EUR/kW (Nettopreis).

3. Inbetriebsetzungskosten (Ziffer IV. 2. der Ergänzenden Bedingungen)
Für den ersten Termin einer Erst-Inbetriebsetzung einer Anlage oder nach wesentli-
chen Änderungen einer Anlage (z. B. nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen) wer-
den keine Kosten verrechnet. Wird für die Inbetriebsetzung einer Anlage ein weiterer 
Termin notwendig, dessen Ursache nicht von den Stadtwerken Riesa GmbH zu vertre-
ten ist oder handelt es sich um eine Wiederinbetriebsetzung einer vorhandenen Anla-
ge (gilt nicht für im Satz 1 genannte Sanierungsmaßnahmen sondern beispielsweise 
für vorübergehend außer Betrieb gesetzte oder stillgelegte Anlagen), entstehen Kosten 
in Höhe von 45,00 � (Nettopreis). In diesem Pauschalpreis sind die Kosten für Anfahrt 
und notwendige Arbeiten zur Inbetriebsetzung enthalten. Inbetriebsetzungen werden 
in der Zeit von 7:00 bis 15:30 Uhr (Montag bis Freitag) durchgeführt.

4. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des 
Anschlusses und der Anschlussnutzung (Ziffer VI. der Ergänzenden Bedingungen)

1
• Mahnkosten  5,00 EUR

1• Nachinkasso / Direktinkasso  30,00 EUR
1• Einstellung des Anschlusses / der Anschlussnutzung  45,00 EUR

• Wiederherstellung des Anschlusses / der Anschlussnutzung  45,00 EUR

Ist eine einfache Unterbrechung des Anschlusses / der Anschlussnutzung nicht mög-
lich, insbesondere weil diese nicht mit den dafür vorgesehenen Absperrvorrichtungen 
vorgenommen werden kann oder der notwendige Zutritt zu den Messeinrichtungen 
oder zum Anschluss vom Anschlussnehmer / Anschlussnutzer nicht gewährt wird, so 
werden die Kosten für die Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses / 
der Anschlussnutzung nach tatsächlich erforderlichem Aufwand berechnet.

5. Umsatzsteuer
Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzli-
chen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. Die mit 1 ge-
kennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Riesa 
GmbH zur Niederdruckanschlussverordnung

Für das Netzgebiet der Stadtwerke Riesa GmbH gilt das DVGW-Regelwerk in der je-
weils gültigen Fassung.
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